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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung im Rahmen des vereinfachten 
Aufstellungsverfahrens zur 1. Änderung der 1. Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr.  BN10 „Gewerbegebiet“ im Ortsteil Dingden 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Hamminkeln hat mit Beschluss vom 27.03.2019 den Entwurf der 1. Änderung der 1. 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. BN10 „Gewerbegebiet“ gebilligt und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
Das Änderungsverfahren wird als vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. Von einer frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
abgesehen. Auf eine Umweltprüfung wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB verzichtet.  
 
Diese Bebauungsplanänderung hat die Zielsetzung, öffentliche Grünfläche in private 
Grünfläche und in Gewerbefläche entsprechend der tatsächlichen Nutzung zu 
ändern. 
 
Der Änderungsbereich ist nachfolgend abgebildet: 
 

 
 
 
Es wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf der 1. Änderung der 1. 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. BN 10 „Gewerbegebiet“ mit 
Entwurfsbegründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung § 13 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB in der Zeit vom 
 

23. April 2019 – 23. Mai 2019 
 
in der Stadtverwaltung Hamminkeln, Flur der 2. Etage, Brüner Straße 9, 46499 
Hamminkeln, montags bis freitags während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB im vereinfachten 
Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
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Erklärung nach § 6 a Abs. 1 BauGB und § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen wird; § 4 c 
BauGB - Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen - Monitoring - ist nicht 
anzuwenden. 
 
 
Mit dem Planentwurf liegen folgende Informationen aus: 

- Übersichtsplan 
- Geltungsbereich 
- Entwurfsbegründung zum Bebauungsplan 

 
 

Nachfolgend genannte umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
 
Begründung der Stadt Hamminkeln zur 1. Änderung der 1. Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. BN10 „Gewerbegebiet“, Januar 2019 
 
 
Darüber hinaus können diese Unterlagen in der Auslegungszeit im Internet auf der 
Webseite der Stadt Hamminkeln unter  
 

www.hamminkeln.de/de/inhalt/aufstellungsverfahren-laufende-beteiligung 
 

eingesehen werden. Sie werden auf dieser Webseite als PDF - Dokument zur 
Verfügung gestellt. 
 
Stellungnahmen zum vorgenannten Bebauungsplanänderungsentwurf können bis 
zum 23.05.2019 bei der Stadtverwaltung Hamminkeln, Fachdienste 61-1 
(Stadtplanung), abgegeben oder zur Niederschrift erklärt werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über diese Bebauungsplanänderung gemäß § 4a Abs. 6 
BauGB unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Hamminkeln, 04.04.2019 
 Stadt Hamminkeln 
 Der Bürgermeister 
 
 
 Romanski 
 

  

http://www.hamminkeln.de/de/inhalt/aufstellungsverfahren-laufende-beteiligung
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Kontrolle der Grabmäler auf den kommunalen Friedhöfen  
 

Aus  Gründen  der  Verkehrssicherung  werden  in  der  Zeit  vom  29.04. bis 
31.05.2019 die Grabdenkmäler auf den kommunalen Friedhöfen einer 
Standfestigkeitsprüfung regelmäßig in Form einer „Druckprobe“ nach der 
Unfallverhütungsvorschrift „Friedhöfe und Krematorien“ der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft unterzogen. 
 
Die Kontrolle der Grabmäler wird auf den kommunalen Friedhöfen „Dingden“  mit den 
Bestattungsflächen „Am Bokern“ und „Krechtinger Straße“, „Hamminkeln“ mit den 
Bestattungsflächen „Brauereistraße“ und „Diersfordter Straße“ und „Koppeldeich“ im 
Stadtteil Ringenberg durchgeführt.  
 
Die Grabnutzungsberechtigten haben zuvor die Möglichkeit, ihre Grabsteine selbst 
einer Kontrolle zu unterziehen und ggf. die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung 
der Standfestigkeit unverzüglich zu treffen. 
 
 
 
Hamminkeln, 02.04.2019 
   
   
  Stadt Hamminkeln 
   
   
  Der Bürgermeister  
 
 
   
   
        Romanski 
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Bekanntmachung des Geologischen Dienstes NRW: 
 
 
Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW 

 

 

 

Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen in Krefeld - ein Landesbetrieb im 

Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 

Handwerk NRW - wird Arbeiten für die geowissenschaftliche Landesaufnahme 

durchführen. 

 

 

Zeitraum 
März – Dezember 2019 

Kreis Wesel 

Stadt/Gemeinde/Kreis Hamminkeln 

 

 

Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind auf Grund des § 2 des 

Lagerstättengesetzes vom 04.12.1934 (RGBl. S. 1223) in der Fassung vom 10. 

November 2001 (BGBl. S. 2992) auch ohne vorherige Anmeldung berechtigt zum 

Betreten von Grundstücken, zur Vornahme von Untersuchungsarbeiten sowie zum 

Zutritt zu Erdaufschlüssen wie Aufgrabungen, Abgrabungen und Steinbrüchen. Sie 

legitimieren sich hierbei durch Dienstausweise. 

 

Diese geologische Bestandsaufnahme des Untergrundes ist Teil landesweiter 

Untersuchungen. Die gewonnenen Daten werden ausgewertet und in die 

Fachinformationssysteme Geologische Karte, Hydrogeologische Karte und 

Rohstoffgeologische Karte eingearbeitet. Sie stehen als Grundlagen-information für 

zukünftige Planungen zur Verfügung und geben Auskunft über den Aufbau, die 

Zusammensetzung, die Eigenschaften und das Verhalten des Untergrundes. 

 

Im Rahmen der Kartierarbeiten sind kleine Handbohrungen notwendig. In 

Ausnahmefällen müssen Sondierbohrungen bis zu 30 m Tiefe durchgeführt werden. 

Wenn Privatgrundstücke für diese Sondierbohrungen in Anspruch genommen 

werden sollen, werden die Eigentümer rechtzeitig informiert. Dabei wird auf 

privatwirtschaftliche Belange und die derzeitige Nutzung der Grundstücke Rücksicht 

genommen. Etwaige durch die Inanspruchnahme entstehende Schäden werden 

nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. 

 

Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geologischen Dienstes 

NRW bei der Erledigung ihrer Arbeiten im Dienste der Allgemeinheit zu unterstützen. 
 


